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Miet- und Veranstaltungsvereinbarung – „Pappellounge“ 

In Kooperation mit dem MSV 2020 
 

Name der Veranstaltung 
 

 
 

Veranstalter 
 

 
 

Ansprechperson (Veranstalter) 

 
Name:                              
 
Tel. 
 
Email: 
 

Rechnungsadresse 
 
 
 

Ansprechperson (MSV) 

 
Name:                             
 
Tel.:  
 
Email:  
 

Veranstaltungsdatum 
 
 
 

Voraussichtliche Beginn- 
und Endzeit 

 
 
 

Mietpreis pro angefangene 24 Std. 

 
pausch. € 450,00  inkl. 20% MwSt. 

(inkl. Reinigung und Strom) 
 

Benutzte Räumlichkeiten 

 
Pappelstadion - Veranstaltungsraum unter 
Stadiontribüne (inkl. WC) – „Pappellounge“ 
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Auf-/Abbau  (Datum, Uhrzeit) 
 

Veranstalterschlüssel 

 
Übernommen am: 
 
durch:  
 
Unterschrift:                    
 

 
Sonstiges: 
Bitte beachten Sie das Rauchverbot im gesamten Gebäude. Im Falle einer Nichteinhaltung entstehen zusätz-
liche Reinigungsgebühren. 
 
Für jegliche während der Mietdauer entstandenen Schäden in und an Veranstaltungsräumen (Gebäude, 
Einrichtung, Boden etc.) haftet zur Gänze der Veranstalter. 
 
Der angefallene Müll im und vor dem Veranstaltungsraum muss vom Veranstalter bis zum Ende der Abbau-
zeit entsorgt werden. Bei Nichteinhaltung wird der BMV mit der Entsorgung beauftragt und die dabei ent-
stehenden Kosten werden dem Mieter verrechnet.  
Der Veranstaltungsraum ist nach der Veranstaltung wieder besenrein zu übergeben. 
 
Veranstaltungen, die dem Veranstaltungsgesetz und der Lustbarkeitsabgabe unterliegen, sind bei der Stadt-
gemeinde Mattersburg (Tel. 02626/62332-0) bis spätestens 10 Tage vor Beginn der Veranstaltung anzumel-
den. Die Abhaltung der Veranstaltung wird erst dann zugelassen, wenn die Anmeldebescheinigung der Ge-
meinde dem Vermieter der Räumlichkeiten vorliegt. 
Die bei einer Veranstaltung, welche einer Lustbarkeitsabgabe unterliegt, gespielte Musik braucht eine Auffüh-
rungslizenz. Nützen Sie diesbezüglich die Veranstaltungsanmeldung online unter www.akm.at. 
 
Die Vereinbarung wird mit Retournierung des unterschriebenen Vertragsexemplars innerhalb von 7 Tagen 
gültig, da sonst die Veranstaltung als nicht reserviert gilt. 
 
Die Terminvergabe und Organisation vor Ort erfolgt in Abstimmung mit der Stadtgemeinde Mattersburg, 
durch den MSV 2020, unter Berücksichtigung der Heimspiele des Sportvereins. 
 
 
 
 
_________________  ______________  ___________________       
 
Unterschrift Veranstalter            Datum   Unterschrift  Vermieter  
 


